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Studentenwerke

Studentenwerke sind in der Hochschullandschaft Deutschlands für 
die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Förde-
rung der 2,9 Millionen Studierenden zuständig und tragen mit ihren 
Leistungen zur Chancengleichheit im Hochschulbereich bei. In 
Deutschland existieren 57 jeweils regional tätige Studentenwerke. 

dachorganisation: 
Deutsches Studentenwerk e.V. (DSW)
www.studentenwerke.de
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Studentenwerke

Studentenwerk Frankfurt (Oder) 

Zuständig für 16.000 Studieren-
de an drei Hochschulen im Os-
ten und Süden Brandenburgs: 
•  Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde
•  Europa-Universität Viadrina 

Frankfurt (Oder)
•  Brandenburgische    

Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg

 Organe: 

Der Verwaltungsrat berät und 
entscheidet in grundsätzlichen 
Belangen des Studentenwerkes. 
 Vorsitzender: 
 Prof. Dr. Wolfgang Peters 

(EUV Frankfurt)

Die Geschäftsführerin leitet 
das Studentenwerk und führt 
die Geschäfte in eigener Zu-
ständigkeit, soweit der Verwal-
tungsrat nicht zuständig ist. 
 Geschäftsführerin: 
 Monique Zweig
 Sekretariat: 
   0335 56509-12  
  gf@swffo.de

 Beitrag: 

Das Studentenwerk erhebt auf 
der Grundlage des Branden-
burgischen Hochschulgesetzes 
von allen immatrikulierten 
Studierenden einen Beitrag 
von derzeit 70 € pro Semester.    
Die Beiträge werden durch die 
Hochschulen eingezogen.

 Kontakt 
 Servicepoint 
 im Studentenhaus 
 Frankfurt (Oder) | raum 105

   Paul-Feldner-Straße 8,   
 15230 Frankfurt (Oder)

   0335 56509-90 
   service@swffo.de
  Mo | Mi | Do 9 - 15 Uhr
  Di  9 - 16 Uhr
  Fr  9 - 12 Uhr

Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich beraten!

 Leistungsumfang: 

 •  Wohnen (am Studienort)
 •  Gastronomie 
  (Mensen und Cafeterien)
 •  Finanzierung (BAföG)
 •  Soziales (Beratung   

 und Unterstützung)
 •  Kultur (Angebote    

 und Unterstützung)
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Wohnen

In Frankfurt (Oder) bietet das Studentenwerk in sechs Wohnanlagen
 •  Ein-Raum-Apartments und
 •  Ein-Bett-Zimmer in Zwei- bis Fünf-Raum-Apartments
unterschiedlicher Raumgröße an.

Die Zimmer sind möbliert (Bett, 
Stuhl, Schrank, Schreibtisch, 
Regal, Lampen) und verfügen 
über einen Internetanschluss. 
Die Mieten enthalten sämtliche 
Nebenkosten inklusive Strom.   
Internet: Das Uni-Netz steht zur 
Verfügung. 
Alle Apartments bzw. Wohn-
gruppen haben eine Sani-
täreinheit mit Dusche und 
WC sowie eine Küche bzw. 
Kochnische – ausgestattet mit 
Kochstelle, Kühlschrank, Spüle 
und Schränken. Küchenuten-
silien werden nicht gestellt. 

Ebenso müssen Kopfkissen, 
Bettdecke und Bettwäsche 
selbst mitgebracht werden. 
Fahrräder können im Keller 
in abschließbaren Räumen 
untergestellt werden. 
Im Keller stehen Waschma-
schinen und Trockner zur 
Nutzung zur Verfügung. 
Vor dem Einzug muss eine 
Kaution in Höhe von 300 € 
eingezahlt werden.

4
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Wohnen

 Kontakt 
 Abteilung Studentisches Wohnen 

  Paul-Feldner-Straße 8, 15230 Frankfurt (Oder)
  wohnen@swffo.de
  Di 09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

 Ansprechpartnerinnen: 

 Frau Straube-Seiring   0335 56509-53
 zuständig für: Mühlenweg
 Frau Tischer   0335 56509-57
 zuständig für: Logenstraße, Große Oderstraße, Birkenallee
 Frau Koeppe   0335 56509-58
 zuständig für: August-Bebel-Straße, Berliner Straße

Wer ein Zimmer in einer Stu-
dentenwohnanlage beziehen 
möchte, muss einen Antrag 
ausfüllen: 

www.swffo.de

Stellen Sie Ihren Antrag recht- 
zeitig, egal ob Sie bereits 
zugelassen sind oder sich 
eingeschrieben haben.
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Wohnen

1-Raum-
Apart.

1-Bett-
Zimmer in

Gesamt-
wohnfläche

Ø
Miete Hausmeister

August-Bebel-Straße 36-53 | 15234 Frankfurt (Oder)



 


2- bis 5-

Raum-Apart.
14-30 m² 222 €

Herr Bobzien
   0179 4878167            
 Haus 52        

Mühlenweg 34-36 a | 15232 Frankfurt (Oder)


 


2- bis 3-

Raum-Apart.
18-39 m² 255 €

Herr Schulze 
 0179 4878168            
 Haus 34

Logenstraße 2 | 15230 Frankfurt (Oder)



 
20-22 m² 285 €

Herr Reifschläger 
 0179 4878169            
 am Eingang

 Mo, Fr 08:00 - 08:45 Uhr | di 16:00 - 17:00 Uhr | Mi, do 13:30 - 14:30 Uhr

Berliner Straße 22 | 15230 Frankfurt (Oder)



 


2-Raum-

Apartments
20-38 m² 278 €

Herr Liersch  
 0152 56727716          
 Raum 214   

 do 08:00 - 09:00 Uhr

Birkenallee 43-49 | 15232 Frankfurt (Oder)



 


2- bis 4-

Raum-Apart.
15-37 m² 200 €

Herr Hahn 
 0179 4878165          
 Haus 46      

 Mo, Mi, Fr 08:00 - 08:30 Uhr | di 16:00 - 17:00 Uhr | do 13:00 - 13:30 Uhr

Große Oderstraße 50 | 15230 Frankfurt (Oder)



 

 
2-Raum-

Apartments
23-36 m² 240 €

Herr Werk 
 0179 4878166
 Keller                

 Mo, Fr 08:00 - 09:00 Uhr | Mi 16:00 - 17:00 Uhr

(siehe auch Übersichtskarte auf den Seiten 10-11)

*

* durchschnittliche Miete pro Monat inklusive Nebenkosten
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Das Studentenwerk bietet den Studierenden in seinen Einrichtungen 
in Frankfurt (Oder) vielfältige Angebote zu attraktiven Preisen an. 

Öffnungszeiten Angebot Kontakt

Mensa europaplatz | Europaplatz 1

Mo bis Fr  
11:30 - 15:00 Uhr
(Mittagessen
11:30 - 14:30 Uhr)

Mittagessen
Komponentenwahl
Salatbüfett
Aktionsstand
Getränke
Automatenstation

Herr Engels
  0335 2849990
  mensa321@swffo.de

Bistro europaplatz | Europaplatz 1

Geöffnet in der 
Vorlesungszeit 
Mo bis Do
08:30 - 16:30 Uhr

Pastatheke
Imbissangebot
Kaffeespezialitäten
Getränke

Herr Engels
  0335 2849990
  mensa321@swffo.de

Coffeebar | Uni-Hauptgebäude | Große Scharrnstraße 59

Mo bis Do  
08:30 - 18:30 Uhr
Fr  
08:30 - 15:00 Uhr

Kaffeespezialitäten
hausgebackener 
Kuchen
Baguettes
Kaltgetränke
Automatenstation

 0335 520205 
Leitung:
Herr Engels

  0335 2849990
  mensa321@swffo.de

Cafeteria Bebel-Straße | August-Bebel-Straße 12

Geöffnet in der 
Vorlesungszeit 
Mo bis Do
08:30 - 14:30 Uhr
15:30 - 16:30 Uhr

Imbiss
Getränke
Salatbüfett
Kaffeespezialitäten
Automatenstation

Frau Müller
  0335 4000018

(siehe auch Übersichtskarte auf den Seiten 10-11)

Gastronomie
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Gastronomie

Kennzeichnung

Entsprechend der EU-Verord-
nung kennzeichnet das Studen-
tenwerk Zutaten mit allergener 
oder Unverträglichkeiten 
auslösender Wirkung auf den 
Aushängen und Speiseplänen. 

Eine Übersicht finden Sie an 
jedem Ausgabebereich. 

Bei Fragen oder Unklarheiten 
können Sie sich an unsere 
Mitarbeiter*innen wenden. 

 Kontakt 
 Abteilung Verpflegungsbetriebe 

  Paul-Feldner-Straße 8
  15230 Frankfurt (Oder)

 Abteilungsleiter: 

 Herr Hilschenz
  0335 56509-30    
  verpflegung@swffo.de

Die Mittagessen werden für Studierende vom Land Brandenburg 
bezuschusst. Bei Vorlage des Studierendenausweises an den 
Kassen können Sie diese Vergünstigung nutzen.

essen Studierende nicht- 
Studierende

1 1,60 € 3,70 €

2 2,30 € 4,70 €
3 2,80 € 5,00 €
4 3,00 € 5,20 €

Spezial 3,80 € 5,80 €
Premium 5,50 € 6,80 €

 

In der Mensa 
Europaplatz 
(Mittagessen) und 
in der Coffeebar 
können Studieren-
de mittels ihrer  
Studycard bargeld-
los bezahlen. 
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 Wohnanlagen
1  Berliner Straße 22 

 (Max-Kade-Haus)

2  August-Bebel-Straße 36-53

3  Große Oderstraße 50

4  Logenstraße 2

5  Birkenallee 43-49

6  Mühlenweg 34-36a

 Gastronomie
7  Mensa europaplatz 

 Europaplatz 1

8  Bistro europaplatz
 Europaplatz 1

9  Coffeebar | Uni-Hauptgebäude 
 Große Scharrnstraße 59

10
 Cafeteria Bebelstraße 

 August-Bebel-Straße 12

11  Studentenwerk Frankfurt (Oder)

12
 Europa-Universität Viadrina

13
 Europa-Universität Viadrina

 Markt | Zentrum

11
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Finanzierung

Auch beim Studium spielt 
das Geld eine wichtige Rolle. 
Ohne finanzielle Sicherstellung 
werden Sie nicht in der Lage 
sein, Ihr Studium erfolgreich zu 
absolvieren. 

Bei Erfüllung der Anspruchsvor-
aussetzungen ist die Förderung 
nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG) 
möglich. 

Nähere Informationen zum Ausbildungsförderungsgesetz erhalten 
Sie über die Beratung in unserem Amt, aus bei uns erhältlichen 
Broschüren sowie online unter 

www.bafög.de

Monatliche Bedarfssätze für Auszubildende an Fachhochschulen 
und Universitäten: 

bei den 
Eltern wohnend

nicht bei den
Eltern wohnend

Grundbedarf einschließlich 
Wohnkostenpauschale  483 €  752 €

Krankenversicherungs-
zuschlag
(soweit eine eigene 
Versicherung besteht)

 + 84 €  + 84 €

Pflegeversicherungs-
zuschlag
(soweit eine eigene 
Versicherung besteht)

 + 25 €  + 25 €

  592 €     861 €

Das BAföG ist eine günstige 
Möglichkeit der Studienfinan-
zierung, da es innerhalb der 
Regelstudienzeit zur Hälfte 
als Zuschuss und zur Hälfte 
als unverzinsliches Darlehen 
gezahlt wird. 
Wir empfehlen Ihnen auch bei 
höheren Einkünften der Eltern 
einen Antrag zu stellen und 
unsere Beratungen zu nutzen.
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Finanzierung

 Kontakt 
 Amt für Ausbildungs förderung 

   Paul-Feldner-Straße 8
  15230 Frankfurt (Oder)  
  Di  9- 12 Uhr   

  13 - 16 Uhr
  Mo | Fr 8 - 12 Uhr 
  bafoeg@swffo.de

 Servicepoint 

   Paul-Feldner-Straße 8
  15230 Frankfurt (Oder)  
  Mo | Mi | Do 9 - 15 Uhr
  Di 9 - 16 Uhr
  Fr 9 - 12 Uhr 
  0335 56509-90
  service@swffo.de

 Abteilungsleiter: 
 Herr Korallus
  0335 56509-20    
 Sekretariat: 
 Frau Klose-Weigt
   0335 56509-22
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Finanzierung

Antrag: 

Achten Sie darauf, den Antrag 
rechtzeitig zu stellen! 
Ausbildungsförderung wird 
vom Beginn des Monats an 
geleistet, in dem die Ausbil-
dung aufgenommen wird, 
frühestens jedoch vom Beginn 
des Antragsmonats. 
Stellen Sie den Antrag online 
www.bafoeg-brandenburg.de. 
Im Rahmen der Antragsstel-
lung erfolgt eine Prüfung der 
Vollständigkeit.
Alternativ können Sie die  
Formblätter auch downloaden  
(www.bafög.de) oder im Stu-
dentenhaus (Servicepoint) in 
Empfang nehmen.

Bachelor: 

Die Studiengänge sind in der 
Regel förderungsfähig, wenn 
bisher noch kein anderes 
Studium abgeschlossen wurde 
und die übrigen Förderungsvo-
raussetzungen erfüllt sind. 
Ausbildungsförderung kann für 
den Zeitraum der Regelstudi-
enzeit bewilligt werden.

einkommen und Vermögen:

Studierende können bis zu 450 € 
brutto monatlich hinzuverdienen, 
ohne dass das Einkommen auf 
das BAföG angerechnet wird. 
Dies gilt nicht bei Praktikanten-
vergütung und Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit.
Der Vermögensfreibetrag (Spar- 
und Anlagevermögen inklusive 
Kraftfahrzeuge) liegt bei 8.200 €. 

BAföG-ABC
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Finanzierung

15

Fachrichtungswechsel: 

Zur Förderung nach einem 
Fachrichtungswechsel oder 
Ausbildungsabbruch muss ein 
wichtiger oder ein unabweis-
barer Grund vorliegen. 
Wir empfehlen Ihnen, sich 
frühzeitig vor dem Vollzug des 
Wechsels beraten zu lassen. 
Denken Sie bitte auch an die 
rechtzeitige Meldung des 
Fachrichtungswechsels oder 
Studienabbruchs.

Kinderbetreuungszuschlag: 

Für Studierende mit Kindern 
erhöht sich der Bedarfssatz um 
den Kinderbetreuungszuschlag 
(monatlich 150 € pro Kind). 
Ein Anspruch besteht für         
Kinder bis zum vollendeten      
14. Lebensjahr. 

Der Zuschlag wird als Zu-
schuss gewährt und muss 
nicht zurückgezahlt werden.

Leistungsbescheinigung: 

Für Anträge ab dem 5. Fachse-
mester wird einmalig ein Leis-
tungsnachweis benötigt. Der 
gültige Leistungsnachweis ist 
unaufgefordert einzureichen.

Master: 

Zur Förderung eines Master-
studiums ist Voraussetzung, 
dass außer dem Bachelor noch 
kein Studiengang abgeschlos-
sen wurde. Eine Förderung 
ist i.d.R. ausgeschlossen, 
wenn vor Beginn des Master-
studiums das 35. Lebensjahr 
vollendet wurde.

BAföG-ABC
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Finanzierung

rückzahlung: 

Der zur Hälfte als Darlehen 
gezahlte Förderungsbetrag 
ist zinsfrei. Die Tilgungsdauer 
beträgt maximal 20 Jahre 
bei einer Tilgungsrate von 
mindestens 130 € monatlich. 
Die erste Rate ist 5 Jahre nach 
dem Ende der Förderungs-
höchstdauer des zuletzt mit 
einem Darlehen geförderten 
Studiums zu entrichten und 
wird vierteljährlich eingezogen. 
Die Höhe der Darlehensschuld 
wird ca. ein halbes Jahr vorher 
vom Bundesverwaltungsamt 
Köln mitgeteilt. Davon müssen 
maximal 10.010 € zurückgezahlt 
werden.

Wiederholungsantrag: 

In der Regel werden BAföG-
Leistungen für einen Zeitraum 
von 12 Monaten bewilligt. 
Für den nahtlosen Übergang 
der Förderung müssen Wie-
derholungsanträge spätestens 
zwei Monate vor Ablauf des 
Bewilligungszeitraumes voll-
ständig bei uns vorliegen! 
Bei einer Online-Antragstellung 
können gespeicherte Daten 
aus dem vorherigen Antrag 
übernommen werden.

BAf
öG

-A
BC
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Finanzierung

Bildungskredit

Alternativ können Studie-
rende im fortgeschrittenen 
Studium neben dem BAföG                   
ein zinsgünstiges Darlehen  
von der KfW-Bank  erhalten, 
welches beim Bundesverwal-
tungsamt zu beantragen ist. 
Innerhalb eines Ausbildungs-
abschnittes können Sie zwei 
Jahre lang monatlich 300 € 
erhalten.
Der Zinssatz ist variabel 
und richtet sich nach dem            
EURIBOR mit einer Laufzeit  
von 6 Monaten. Die Rückzah-
lung beginnt 4 Jahre nach     
der ersten Auszahlung in 
monatlichen Raten von 120 €.

Der Antrag ist beim Bundesver-
waltungsamt unter 

www.bildungskredit.de 
zu stellen.

Auslands-BAföG

Soweit die Voraussetzungen 
erfüllt sind, können High 
School-Besuche und Studien-
aufenthalte sowie Praktika im 
Ausland gefördert werden. 
Welches Studentenwerk für 
welches Land zuständig ist, 
erfahren Sie unter 

www.bafög.de

Förderungsdauer

Leistungen nach dem BAföG 
gibt es bis zum Ende der För-
derungshöchstdauer (Regel-
studienzeit). 
Über die Förderungshöchst-
dauer hinaus können Leistun-
gen bewilligt werden (z.B.) 
wegen:
•  Krankheit
•  Gremientätigkeit
•  Behinderung
•  Schwangerschaft
•  Pflege und Erziehung eines 

Kindes bis zu 14. Jahren
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  Mo| Mi | Do 09:00 - 15:00 Uhr
  Di 09:00 - 16:00 Uhr
  Fr  09:00 - 12:00 Uhr

Soziales

Für die Bewältigung von Schwierigkeiten bietet Ihnen das Studen-
tenwerk Hilfe und Unterstützung bei sozialen, psychologischen 
oder finanziellen Problemen an.

Leistungen im Servicepoint 
im Studentenhaus Frankfurt (Oder), erdgeschoss, raum 105:

•  Härtefalldarlehen 
•  Befreiung / Rückerstattung 

Studentenwerksbeitrag 
•  Freizeit-Unfallversicherung
•  Terminvergabe psychologische Beratung

 Kontakt 
 Frau Hiersche 

Frau Weißler   

   0335 56509-90

   service@swffo.de

•  Baby-Willkommensgruß
•  BAföG-Formularservice
•  Ein- und Auszahlungen
•  Beglaubigungen (Zeugnisse)
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Soziales

Psychologische  

Beratungsstelle an der 

Europa-Universität 

Die Psychologische 
Beratungsstelle der  
Viadrina ist ein offenes 
Angebot für Studierende, die 
sich im Verlauf ihres Studiums 
psychologische Unterstüt-
zung wünschen. Es werden 
vertrauliche und kostenfreie 
Einzelberatungen angeboten, 
die je nach Bedarf ein- oder 
mehrmalig genutzt werden 
können. Bitte vereinbaren Sie 
per E-Mail einen Beratungs-
termin. 

 Kontakt 
 Auditorium Maximum (AM),  

Raum 106 

   psychberatung@
 europa-uni.de

   0335 5534-4336

Härtefalldarlehen: 

Studierende, die sich in einer 
finanziellen Notsituation be-
finden, können vom Studen-
tenwerk ein Härtefalldarlehen 
erhalten. Das Darlehen ist 
zinslos und beträgt maximal 
500 €. 

Die Richtlinie zur Gewährung 
von Härtefalldarlehen sowie 
die entsprechenden Anträge 
finden Sie unter 

www.swffo.de.

Freizeitunfallversicherung: 

Das Studentenwerk hat für 
alle Studierenden des Zu-
ständigkeitsbereiches eine 
Freizeitunfallversicherung 
abgeschlossen. Damit ist auch 
in der Freizeit eine finanzielle 
Absicherung bei Unfällen mit 
Todesfall oder Invalidität sowie 
für kosmetische Operationen 
und Bergungskosten  
gewährleistet. 
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Soziales
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•  Kinderbetreuung: 
 hierzu besteht in Frankfurt 

(Oder) eine Kooperation mit 
dem FRÖBEL-Kindergarten 
„Oderknirpse“

•  Für während des Studiums 
geborene Kinder können 
Studierende im Zuständig-
keitsbereich pro Elternteil 
einen Willkommensgruß  
von 50 € erhalten.

Hol‘ dir den SPeiSePLAn

auf dein Handy!Studieren mit Kindern

Studieren mit Kind ist eine Herausforderung. Trotzdem lässt sich 
beides vereinbaren. Damit dies gelingt, bietet Ihnen das Studen-
tenwerk eine Reihe von unterstützenden Leistungen an:

•  Kinderbetreuungszuschlag 
beim BAföG

•  kindgerechte Ausstattung 
unserer Wohnheimzimmer 
(auf Wunsch mit Kinderbett)

•  entspannt Essen in der 
Mensa Dank Kinderecke, 
Kinderstühlen, Babykost-
wärmer und Wickelraum
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Soziales

Hol‘ dir den SPeiSePLAn

auf dein Handy!
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 Kontakt | raum 110 
  Paul-Feldner-Straße 8
  15230 Frankfurt (Oder)

 Ansprechpartner: 

 Andreas Gaber
  0335 56509-47    
  kultur@swffo.de

das muss nicht sein! 

Das Kulturbüro ist Ansprech-
partner und Unterstützer für 
eure Projekte und Ideen.

          Langeweile? 

Kein raum und keine Freunde...? 

Kultur

impressum 

Herausgeber: Studentenwerk Frankfurt (Oder), www.studentenwerk-frankfurt.de

Layout, Print: Druckhaus Frankfurt UG, info@design-print-studio.de

Bildnachweis: Studentenwerk Frankfurt (Oder)

www.freepik.com | www.pixabay.com

Stand: Mai 2020
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1.1. Neujahr | 2.4. Karfreitag | 4./5.4. Ostern | 
1.5. Maifeiertag | 13.5. Christi Himmelfahrt | 
23./24.5. Pfingsten | 3.10. Tag d. Dt. Einheit | 

31.10. Reformationstag | 25./26.12. Weihnachten 

2021
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1.1. Neujahr | 10.4. Karfreitag | 12./13.4. Ostern | 

1.5. Maifeiertag | 21.5. Christi Himmelfahrt | 
31.5./1.6. Pfingsten | 3.10. Tag d. Dt. Einheit | 

31.10. Reformationstag | 25./26.12. Weihnachten 

2020
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